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Mit dem "Gesetz zur Stärkung von Wachstums-
chancen, Investitionen und Innovation sowie Steuer -
vereinfachung und Steuerfairness", kurz Wachs-
tums chancengesetz, soll die Liquiditäts situation 
der Unternehmen verbessert werden. Außerdem 
sollen Impulse gesetzt werden, damit Unternehmen 
dauerhaft mehr investieren. Darüber hinaus soll das 
Steuersystem vereinfacht und durch die Anhebung 
von Schwellenwerten und Pauschalen vor allem 
kleine Betriebe von Bürokratie entlastet werden. 
Im Folgenden geben wir einen Überblick über die 
umsatzsteuerlichen Neuerungen:

Umsatzsteuerbefreiung für Verfahrenspfleger: 
Alle im Rahmen eines Betreuungs- und Unter-
bringungsverfahrens zur Unterstützung einer 
hilfs bedürftigen Person tätigen Verfahrenspfleger 
werden nun als begünstigte Einrichtungen an er-
kannt. Dazu zählen insbesondere die Ver fah rens-
pflegerbestellungen im Vorfeld der Bestellung  
eines Betreuers. Die Änderung gilt ab dem 
01.04.2024.
Umsatzsteuerbefreiung für Verfahrensbeistände: 
Die Steuerbefreiung wird um die im Rahmen einer 
Unterbringung oder von freiheitsentziehenden 
Maßnahmen für Minderjährige tätige Verfahrens-
beistände ergänzt. Diese Änderung gilt gleichfalls 
ab dem 01.04.2024.
Übertragung von Emissionszertifikaten: Für  
be stimmte, der Steuerschuldnerschaft des 
Leistungs empfängers unterfallende Umsätze 
ent hält § 13b Abs. 5 Satz 8 Umsatzsteuergesetz 
(UStG) eine Vereinfachungsregelung, wonach der 
Leistungs empfänger als Steuerschuldner gilt, wenn 

der leistende Unternehmer und der Leistungs-
empfänger für diesen Umsatz die Regelung des  
§ 13b Abs. 2 UStG angewandt haben, obwohl  
dies nach Art der Umsätze unter Anlegung 
objektiver Voraussetzungen nicht zutreffend war. 
Auch die Übertragung von Emissionszertifikaten 
soll unter diese Vereinfachungsregelung fallen. Die 
Änderung gilt ab dem 01.04.2024.
Zwingende Verwendung einer elektronischen Rech-
nung (E-Rechnung): Alle Unternehmen werden 
in einem zeitlich gestuften Verfahren gesetzlich 
verpflichtet, im Geschäftsverkehr untereinander 
elektronische Rechnungen zu verwenden. Ab dem 
01.01.2025 sind alle Unternehmen verpflichtet, 
elektronische Rechnungen empfangen und 
archivieren zu können.
Anhebung der Ist-Besteuerungsgrenze von 
600.000 EUR auf 800.000 EUR.
Anhebung des Schwellenwerts zur Befreiung von 
der Abgabe von vierteljährlichen Umsatzsteuer-
Voranmeldungen von 1.000 EUR auf 2.000 EUR 
(Steuer im Vorjahr) ab Besteuerungszeitraum 2025.

Hinweis: 
Der Bundesrat hat am 22.03.2024 dem Wachs tums-
chancengesetz zugestimmt. Die Vorschläge des 
Vermittlungsausschusses wurden angenommen. Das 
Gesetz wurde am 27.03.2024 im Bundesgesetz blatt 
veröffentlicht.

Quelle: Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen 

und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness 

(Wachstumschancengesetz)

Für einen starken Standort Deutschland: Wachstumschancengesetz aus Sicht der Umsatzsteuer

•

•

•

Inlandsauftritte ausländischer Künstler: Behauptete fehlende Gewinnerzielungsabsicht hebelt Steuerabzug nicht aus

Bei Personen, die in Deutschland beschränkt steuer-
pflichtig sind, wird die Einkommensteuer in vielen 
Fällen im Wege eines pauschalen Steuerabzugs 
erhoben. Dies gilt beispielsweise für ausländische 
Künstler und Künstlerensembles, die hierzulande 
auftreten. Der Vergütungsschuldner (z. B. eine Kon-
zert direktion) muss den pauschalen Steuerabzug 
für den beschränkt steuerpflichtigen Künstler vor-

nehmen (durch Abzug vom Honorar) und direkt 
an das Finanzamt abführen. Tut der Schuldner dies 
nicht, haftet er selbst für die Steuer.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass ein Konzertveranstalter nicht einfach mit der 
Behauptung vom Steuerabzug absehen darf, dass  
dem Künstlerensemble die Gewinnerzielungs ab-
sicht fehle, da es ohne staatliche Zuschüsse nicht 
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Es gibt erfreuliche Entwicklungen beim unzutreff en-
den Umsatzsteuerausweis in Rechnungen. Das Bun-
desfinanzministerium (BMF) ändert mit Schreiben 
vom 27.02.2024 seine Rechtsauffassung zu dieser 
Thematik. Eine in einer Rechnung zu hoch aus ge-
wiesene Umsatzsteuer wird danach nicht mehr in 
allen Fällen geschuldet. Damit weicht die Finanz-
verwaltung vom Grundsatz des § 14c Umsatz steuer-
gesetz (UStG) ab.
Gemäß § 14c UStG schuldet jeder, der Umsatzsteuer 
in einer Rechnung ausweist, diese gegenüber der 
Finanzverwaltung. Hat ein Unternehmer in einer 
Rechnung einen höheren Umsatzsteuerbetrag aus-
gewiesen, als er eigentlich schuldet, so schuldet er 
auch den Mehrbetrag. Dies galt nach der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch bei 
einer Rechnungserteilung an Endverbraucher. Der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) gelangte in einem 
Urteil aus dem Jahr 2022 zu einer restriktiveren 
Sichtweise. 
Im Urteilsfall hatte der Betreiber eines Indoor spiel-
platzes Rechnungen an nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigte Endverbraucher ausgestellt. In diesen 
Rechnungen war ein zu hoher Umsatzsteuerbetrag 
ausgewiesen. Der EuGH verneinte eine Umsatz-
steuerschuld aus den Rechnungen, da eine Gefähr-
dung des Umsatzsteueraufkommens nicht gegeben 
war.

Die Finanzverwaltung erklärt diese in einem öster-
reichischen Fall ergangene Entscheidung des EuGH 
mit aktuellem Schreiben als allgemein auf alle ver-
fahrensrechtlich offenen Fälle anwendbar. Danach 
wird die überhöht ausgewiesene Umsatz steuer 
grund  sätzlich nicht geschuldet, wenn der Unter-
nehmer die Leistung tatsächlich aus geführt und 
hierüber eine Rechnung mit einem unrichtigen 
Steuerausweis gestellt hat und der Leistungs-
empfänger ein Endverbraucher (Nicht unternehmer 
bzw. Unternehmer, der die Leistung für den nicht-
unternehmerischen Bereich empfängt) ist. Diese 
Grundsätze gelten auch für einen unberechtigten 
Steuerausweis durch Kleinunternehmer.

Hinweis: 
Einhergehend mit dem BMF-Schreiben ändert die 
Finanzverwaltung den Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass an den Stellen, an denen die bisher vertretenen 
Grundsätze durch die Rechtsprechung des EuGH 
überholt sind.

Quelle: BMF-Schreiben v. 27.02.2024 - III C 2 - S 7282/19/10001 
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Unzutreffender Umsatzsteuerausweis in Rechnungen: Großzügige Sichtweise der Finanzverwaltung

tätig werden könne und es somit ohnehin keiner 
Steuerpflicht unterliege (sog. Liebhaberei). Im 
zugrunde liegenden Fall hatte der Veranstalter die 
Künstlerhonorare ungekürzt ausgezahlt und damit 
argumentiert, dass die engagierten Künstler nach 
einem "Non-Profit-System" arbeiteten, und auf die 
"allgemeine Erkenntnis" hingewiesen, dass öffent-
liche Orchester nur mit Hilfe staatlicher Subven-
tionen überleben könnten. Diese Argumentation 
genügte dem BFH nicht.
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass Ver-
anstalter zwar durchaus vom Steuerabzug absehen 
könnten, wenn sie Anhaltspunkte für eine fehlende 
Gewinnerzielungsabsicht des Künstlers haben. 
Existieren hierfür jedoch keine substantiellen Nach-
weise – was in der Praxis häufig vorkommen dürfte 
– und lässt sich die fehlende Gewinnerzielungs-
absicht somit im Nachhinein nicht stichhaltig 

nach weisen, haftet der Veranstalter für die nicht  
einbehaltene Steuer.

Hinweis: 
Konzertveranstalter dürften regelmäßig nicht in 
der Lage sein, die Gewinnerzielungsabsicht ihrer 
engagierten Künstler rechtssicher zu beurteilen, 
da sie häufig keinen Überblick über die gesamte 
wirtschaftliche Betätigung ihres Vertragspartners 
haben. Wer ausländische Künstler für Inlandsauftritte 
engagiert, ist daher gut beraten, von den gezahlten 
Honoraren stets einen Steuerabzug vorzunehmen. 
Will der Künstler dies mit Hinweis auf seine fehlende 
Gewinnerzielungsabsicht abwenden, sollte er auf 
die Möglichkeit hingewiesen werden, ein späteres 
Erstattungs verfahren zu durchlaufen.

Quelle:  BFH, Urt. v. 25.10.2023 - I R 35/21
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Das Finanzgericht Niedersachsen (FG) hat ent schie-
den, dass ein Leistungsbündel aus Sport schwimm-
bad und Sauna aus Sicht eines Durch schnitts ver-
brauchers eine einzige untrennbare wirt schaftliche  
Leistung darstellen kann. Das hat zur Folge, dass 
dieses Leistungsbündel umsatzsteuerlich ein heit lich 
zu behandeln ist und nicht dem ermäßigten Steuer-
satz für die unmittelbar mit dem Betrieb von 
Schwimm  bädern im Zusammenhang stehenden 
Umsätze unterliegt.
Im Streitfall klagte die Betreiberin eines Schwimm-
bads (Sportschwimmbecken und Multifunktions-
becken) und einer Sauna. Sie war der Ansicht, dass 
die Nutzungsmöglichkeit der Sauna bei qualitativer 
und quantitativer Betrachtung eine Nebenleistung 
zur Hauptleistung, nämlich der Nutzung des 

Schwimm bads, darstelle. Sämtliche Umsätze aus 
Eintrittsgeldern seien daher dem ermäßigten Steuer-
satz zu unterwerfen. Die Nutzung der Sauna war im 
Streitjahr im Eintrittspreis des Schwimmbads für 
Einzelpersonen enthalten. Im Normaltarif betrug der 
nichtermäßigte Eintrittspreis bis 2 Stunden 4 EUR 
und ab 2 Stunden 8 EUR. Ein Erwerb von getrennten 
Eintrittsberechtigungen für Schwimmbad und Sauna 
war im Streitjahr nicht möglich. Zudem fand keine 
separate Kontrolle des Zugangs zu den jeweiligen 
Bereichen statt.
Das FG entschied, dass die einheitliche Eintritts-
berechtigung für die kombinierte Nutzungsmög-
lich keit des Schwimmbads und der Sauna zu 
einem einheitlichen Eintrittspreis eine einheitliche  
Leistung bildet. Die Saunanutzung sei allerdings 

Kein ermäßigter Steuersatz: Kombinierte Sportschwimmbad- und Saunanutzung

Bei Steuerhinterziehung: Versagung des Vorsteuerabzugs beim zweiten Erwerber1.4

1.5

Einem zweiten Erwerber in der Lieferkette ist der 
Vor steuerabzug zu versagen, wenn er wusste 
oder hätte wissen müssen, dass der Umsatz in 
eine Steuerhinterziehung einbezogen war. Eine 
betrags mäßige Begrenzung auf den tatsächlichen 
(gegebenenfalls geringeren) Steuerschaden kommt 
laut Finanzgericht Nürnberg (FG) nicht in Betracht.
Im Streitfall wollte der Unternehmer C dem Kläger A 
einen Gebrauchtwagen für 64.705,88 EUR zuzüglich 
12.294,12 EUR Umsatzsteuer verkaufen, dabei aber 
nicht den vollen Umsatzsteuerbetrag an das Finanz-
amt abführen. Daher erweckte er den Anschein, er  
habe den Wagen für 52.100,84 EUR zuzüglich  
9.899,16 EUR Umsatzsteuer an einen Zwischen-
händler W verkauft, der ihn seinerseits dann zum 
Preis von 64.705,88 EUR zuzüglich 12.294,12 EUR 
Umsatzsteuer an A verkauft habe. Hierzu gab sich 
C gegenüber A als W aus, womit W einverstanden 
war. C stellte W eine Rechnung über 52.100,84 EUR 
zuzüglich 9.899,16 EUR aus, während W wiederum 
dem A 64.705,88 EUR zuzüglich 12.294,12 EUR 
Umsatzsteuer berechnete. A zahlte diesen Rech-
nungs betrag an C. W erhielt keine Zahlung und 
leistete auch keine. C führte 9.899,16 EUR an das 
Finanzamt ab. W hingegen meldete seinen Umsatz 
nicht.
Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) ist A der Vorsteuerabzug vollständig zu 
versagen und nicht (betragsmäßig) auf den einge-
tretenen Steuerschaden begrenzt. Diese Auffas sung 
hat das FG nun bestätigt. Der Vorsteuerabzug ist 

ausgeschlossen, weil C Umsatzsteuer auf die Liefe-
rung an W hinterzog und der Kläger dies hätte  
wissen müssen.
Mit dem Urteil des FG wird die EuGH-Recht-
sprechung national umgesetzt. Das FG wies auf 
folgende Ungereimtheiten hin, die dem A hätten 
auffallen müssen:

fehlende Überprüfung der Identität des Geschäfts-
partners W
abweichender Eigentümer und Halter im Kfz-Brief 
benannt (nicht W)
vermeintlicher Verkäufer W ist kein gewerblicher 
Kfz-Händler
Auffälligkeiten in der Rechnung (kein im Geschäfts-
verkehr gebräuchlicher, ansprechender Briefkopf 
sowie Angabe einer E-Mail-Adresse, die keinen 
professionellen Eindruck vermittelte)

Hinweis: 
Unternehmer sind gut beraten, durch ausreichend 
dokumentierte Überprüfung ihrer Lieferanten und 
Dienstleister etwaigen Vorwürfen der Bösgläubigkeit 
zu begegnen. Das Bundesfinanzministerium hat 
einen Kriterienkatalog mit Merkmalen aufgestellt, 
die Anhaltspunkte für Unregelmäßigkeiten bzw. für 
eine Steuerhinterziehung darstellen können. Es 
empfiehlt sich, diesen Katalog in den Blick und die 
Sorg faltspflichten nicht auf die leichte Schulter zu 
nehmen.

Quelle: FG Nürnberg, Urt. v. 18.04.2023 - 2 K 345/20

•
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nicht als Neben leistung zur Nutzungsmöglichkeit 
des Schwimm bads anzusehen, denn aus Sicht des 
Durch  schnittsverbrauchers bestehe gerade in der 
Sauna nutzung ein eigenständiger Zweck. Die ein-

heitl iche Leistung unterliege daher komplett dem 
Regelsteuersatz von 19 %.

Quelle: FG Niedersachsen, Urt. v. 23.05.2023 - 5 K 3/22, rkr.

Eine Frage der Einheitlichkeit: Steuerliche Zusammenfassung von mehreren Gewerbebetrieben

Als Steuerpflichtiger können Sie jederzeit mehrere 
Tätigkeiten nebeneinander ausüben. Abhängig da von, 
welchen Tätigkeiten Sie nachgehen, können diese 
für die Gewerbesteuer zusammengefasst werden. 
Aus schlaggebend ist hierbei, ob die Tätig keiten sich 
ergänzen (z. B. Gastwirtschaft und Bäckerei) oder 
komplett verschieden sind (z. B. Maschinenfabrik  
und Spinnerei). Im Streitfall musste das Finanz ge-
richt Münster (FG) entscheiden, ob ein einheitlicher 
Betrieb vorliegt oder nicht.
Der Kläger führt seit September 2013 den Betrieb X, 
in dem er die Planung, Projektierung und Bauleitung 
von Gewächshäusern übernimmt. Im November 
2013 meldete er zudem den Betrieb Y an. Dessen 
Unternehmensgegenstand ist unter anderem die 
Züchtung seltener Pflanzen. Der Kläger ermittelte 
den Gewinn beider Betriebe in einem einheitlichen 
Jahresabschluss. Nach Ansicht des Finanzamts lag 
jedoch kein einheitlicher Gewerbebetrieb vor. Es 

handele sich hier um zwei ungleichartige, sich nicht 
ergänzende Tätigkeiten.
Die Klage vor dem FG wurde weitgehend abgewiesen. 
Die Planung und Bauleitung von Gewächshäusern sei 
eine gewerbliche, die Pflanzenzucht hingegen eine 
land- und forstwirtschaftliche Tätigkeit. Die beiden 
Unternehmen seien wirtschaftlich nicht miteinander 
verbunden, so dass auch kein einheitlicher Gewerbe-
betrieb vorliege. Die Pflanzenzucht sei insbesondere 
keine Hilfstätigkeit zum Bau von Gewächshäusern. 
Sie liefere keine Vorprodukte oder notwendigen 
Ergänzungen. Auch sei nicht festzustellen, dass die 
Pflanzenzucht notwendiges Know-how für den Ge-
wächs hausbau abwerfe. Daher seien die Gewinne  
bei der Unternehmen getrennt voneinander zu er mit-
teln. Allerdings sei der einheitlich ermittelte Gewinn 
anders als vom Finanzamt vorgenommen aufzu tei-
len.
Quelle: FG Münster, Urt. v. 29.11.2023 - 13 K 986/21 G

Immobilienverkauf: Gewerbesteuerkürzung bei Veräußerung einer Teilfläche?

Kennen Sie den Begriff der erweiterten gewerbe-
steuer lichen Kürzung? Hierbei dürfen Grund stücks- 
und Wohnungsunternehmen auf Antrag den Anteil 
des Gewerbeertrags, der auf die Grund stücks  über-
lassung entfällt, vom Gesamt ertrag abziehen. Dies 
soll den Nachteil durch die Gewerbe steuerpflicht im 
Vergleich zu einer Vermögens verwaltung reduzieren. 
Entscheidend ist, dass der Gewerbebetrieb aus-
schließlich eigenen Grundbesitz verwaltet und nutzt. 
Im Streitfall war bereits mit dem Grundstücks-
erwerb der Verkauf einer Teilfläche vereinbart. Nach 
Ansicht des Finanzamts war dies schädlich für die  
erweiterte Kürzung. Das Finanzgericht Düsseldorf 
(FG) musste entscheiden, ob das wirklich zutrifft.
Die Klägerin ist eine GmbH. Im Jahr 2016 erwarb 
sie ein Gesamtareal, um dieses baureif zu machen 
und zu erschließen. Des Weiteren war bereits die 
Veräußerung einer Teilfläche vereinbart. Auf dem  
Rest des Areals wollte die GmbH Gewerbe immo-
bi  lien bauen und diese vermieten. Die GmbH und  
die Stadt schlossen einen städtebaulichen Vertrag  
mit der Verpflichtung zu Abbrucharbeiten auf dem  

Areal, zur Herstellung einer Erschließungsstraße 
sowie – damit zusammenhängend – zur Planung, 
Koordinierung und Durchführung der Arbeiten zur 
Verlegung der notwendigen Ver- und Entsorgungs-
leitungen. Die von der Klägerin beantragte erweiterte 
Kürzung lehnte das Finanzamt ab, da durch die 
Vereinbarung des Verkaufs der Teilfläche ein schäd-
licher Grundstückshandel vorgelegen habe.
Auch die Klage vor dem FG war nicht erfolgreich. Die 
Veräußerung der Teilfläche und die zur Vorbereitung 
der Veräußerung durchgeführten Arbeiten zur Bau-
reifmachung und Erschließung gingen über die 
Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitzes 
hinaus. Entgegen der Ansicht der Klägerin liege kein 
zwingend notwendiges (und zulässiges) Neben ge-
schäft vor, nur weil dies von der Stadt so gefordert 
worden sei. Denn die sich aus dem städtebau-
lichen Vertrag ergebende Verpflichtung zum Verkauf  
spreche nicht gegen die Veräußerungsabsicht.
Die umfangreichen Tätigkeiten der Klägerin hätten 
zu einer völlig anderen Marktgängigkeit des Objekts 
geführt. Schon aufgrund der umfangreichen Maß-
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Aufsichtsratsmitglied: Keine Umsatzsteuerpflicht trotz teilweise sitzungsabhängiger Vergütung

Das Finanzgericht Köln (FG) hat entschieden, dass 
ein Aufsichtsratsmitglied, das eine Sitzungsvergü-
tung erhält, kein umsatzsteuerlicher Unternehmer 
ist. Im Urteilsfall ging es um die umsatzsteuerliche 
Behandlung der Tätigkeit als Aufsichtsratsvor-
sitzender verschiedener Gesellschaften in den Jahren 
2015 bis 2020. Der Kläger erhielt für seine Tätigkeit 
eine Sitzungsvergütung, die er entsprechend der 
damals geltenden Rechtsprechung und Verwal tungs-
auffassung der Umsatzsteuer unterwarf. Später 
beantragte er mit Hinweis auf die neuere Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofs und 
des Bundesfinanzhofs (BFH) zur fehlenden Unter-
nehmer  eigenschaft von Aufsichtsräten eine Än de-
rung der verfahrensrechtlich noch offenen Um satz-
steuer bescheide, was das Finanzamt ablehnte.
Laut FG ist der Aufsichtsrat jedoch nicht als um-
satz steuerlicher Unternehmer anzusehen. Hierfür 
spreche, dass er in seiner Funktion als Organ der  
AG nicht in eigenem Namen und eigener Verant-
wor tung tätig gewesen sei. Zudem habe er im  

Hinblick auf seine Vergütung kein wirtschaftliches 
Risiko getragen, da es sich bei den vereinbarten 
Sitzungsgeldern nicht um eine variable Vergütung 
gehandelt habe. Insbesondere habe er keine Mög-
lichkeit gehabt, auf die Höhe der Sitzungs vergütung 
– etwa durch eine häufigere Einberufung von 
Sitzungen – Einfluss zu nehmen, da die gesetz-
lichen und satzungsmäßigen Vorgaben eine zurück-
haltende Sitzungspraxis vorsähen.

Hinweis: 
Interessant ist, dass das FG entgegen der Ver-
waltungsauffassung und der BFH-Rechtsprechung 
mangels Gefährdung des Steueraufkommens eine 
rückwirkende Korrektur der Umsatzsteuer ohne 
Rechnungsberichtigung und ohne Rückzahlung der 
Steuer an den Leistungsempfänger für möglich hält. 
Die Revision des FG-Urteils ist beim BFH anhängig.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 15.11.2023 - 9 K 1068/22, Rev. (BFH: XI R 

35/23)

nahmen stelle der Verkauf der Teilfläche keine 
unschäd liche Nebentätigkeit dar, was für die 
Annahme einer bloßen Grundstücksverwaltung aber 
zwingend notwendig wäre.

Quelle:  FG Düsseldorf, Urt. v. 21.12.2023 - 14 K 1546/22 G, Rev. 

zugelassen

2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER

Nach langem Tauziehen in der Politik ist nun das 
Wachstumschancengesetz beschlossene Sache – der 
Bundesrat hat am 22.03.2024 dem Kompromiss-
vorschlag des Vermittlungsausschusses zugestimmt. 
Die wichtigsten Neuerungen, speziell aus der Sicht 
von Einkommensteuerzahlern, im Überblick:

Degressive Abschreibung: Für neue Wohngebäude 
wird eine degressive Abschreibung in Höhe von  
5 % eingeführt. Diese kann genutzt werden, wenn 
der Baubeginn des Wohngebäudes zwischen dem 
01.10.2023 und dem 30.09.2029 liegt. Beim 
Erwerb einer Immobilie muss der Kaufvertrag 
zwischen dem 01.10.2023 und dem 30.09.2029 

rechtswirksam geschlossen und die Immobilie bis 
zum Ende des Jahres der Fertigstellung erworben 
werden. Im ersten Jahr können dann 5 % der 
Investitionskosten steuerlich geltend gemacht 
werden und in den folgenden Jahren jeweils 5 %  
des jeweiligen Restwerts. Die degressive Ab schrei-
bung ist nicht auf Dauer verpflichtend − es kann in 
die lineare Abschreibung gewechselt werden, etwa 
um im Bedarfsfall außergewöhnliche Abnutzungen 
steuerlich geltend zu machen.
Besteuerungsanteil von Renten: Rückwirkend ab 
dem Jahr 2023 steigt der Besteuerungsanteil für 
jeden neuen Renteneintrittsjahrgang nur noch um 

Änderungen im Überblick: Wachstumschancengesetz aus Sicht der Einkommensteuer

•
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Energiepreispauschale: Einmalzahlung kann nur gegenüber dem Finanzamt eingeklagt werden

Als Kompensation für die hohen Energiekosten  
wurde in Deutschland ab September 2022 die soge-
nannte Energiepreispauschale (EPP) von 300 EUR 
an die Bürger ausgezahlt. Von der Einmalzahlung 
profitierten Arbeitnehmer, Selbständige, Pensionäre 
und Rentner.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden, 
dass Arbeitnehmer die Pauschale nicht bei ihrem 
Arbeitgeber einklagen können, sofern dieser sie nicht 
ausgezahlt hat. Stattdessen muss die Pauschale 
dann im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
2022 beim Finanzamt eingefordert werden. Weigert 
sich das Amt, die Pauschale per Ein kommen steuer-
bescheid festzusetzen und auszuzahlen, kann der 
Arbeitnehmer dagegen vor dem Finanzgericht  
klagen. Mit dieser Entscheidung scheiterte die  
Klage eines Arbeitnehmers, der die Energiepreis-
pauschale direkt bei seinem Arbeitgeber einklagen 
wollte.

Hinweis: 
Wer die Energiepreispauschale erhält, muss sie nach 
derzeitigem Stand versteuern: Arbeitnehmer und 
Pensionäre als Einkünfte aus nichtselbständiger 

Arbeit, Selbständige und Rentner als sonstige Ein-
künfte.

In der Fachwelt bestehen allerdings Zweifel, ob die 
Besteuerung der EPP rechtmäßig ist. Beim Finanz-
gericht Münster ist aktuell eine Klage zur Recht-
mäßigkeit der Besteuerung der EPP anhängig (14 K 
1425/23 E). Das Verfahren betrifft die EPP I, die an 
Erwerbstätige ausgezahlt wurde. Die Besteuerung 
der EPP II, die an Rentner und Versorgungs-
empfänger ausgezahlt wurde, wird mittlerweile vom 
Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern überprüft 
(3 K 231/23).
Sofern möglich, sollten Steuerbescheide, in denen  
die EPP besteuert wird, verfahrensrechtlich offen-
gehalten werden. Dies kann über einen Einspruch 
erfolgen, mit dem beim Finanzamt das Ruhen 
des Verfahrens beantragt wird. Zwar besteht ein  
Anspruch auf Ruhend stellung erst, wenn ein Ver-
fahren vor dem BFH oder dem Bundesverfassungs-
gericht anhängig ist, aufgrund der Breitenwirkung 
der genannten finanzgerichtlichen Verfahren können 
die Finanz ämter aber gehalten sein, entsprechende 
Einspruchs verfahren aus Zweckmäßigkeitsgründen 

0,5 Prozentpunkte statt wie bisher um 1,0 Prozent-
punkte. Das bedeutet: Wer 2023 in Rente gegangen 
ist, muss nicht 83 %, sondern nur 82,5 % der  
Rente versteuern. Somit erhöht sich der Renten-
frei betrag auf 17,5 %. Für den Renten ein tritts-
jahr gang 2024 steigt der Besteuerungsanteil auf  
83 %, für den Jahrgang 2025 auf 83,5 %, für den 
Jahrgang 2026 auf 84 % usw. Die 100 % werden 
dann 2058 erreicht – wer ab dann in Rente geht, 
muss seine komplette Rente versteuern.
Altersentlastungsbetrag: Wer neben Altersein künf-
ten weitere Einkünfte hat – zum Beispiel Zinsen  
aus Kapitalerträgen, Einnahmen aus Vermietung 
und Verpachtung oder Arbeitslohn –, profitiert 
steuer lich gesehen vom Altersentlastungsbetrag. 
Auch für diesen wird, wie bei der "normalen" Rente, 
der Anstieg des Besteuerungsanteils rück wir kend 
ab 2023 verlangsamt: Statt um 0,8 Prozent  punkte 
pro Renteneintrittsjahrgang erhöht sich der Be-
steue rungsanteil jährlich nur um 0,4 Prozent-
punkte.
Private Veräußerungsgeschäfte: Gewinne aus 
Privat verkäufen müssen unter bestimmten Um-
ständen versteuert werden. Bislang galt dabei 
eine Freigrenze von 600 EUR. Diese steigt nun 

rückwirkend zum 01.01.2024 auf 1.000 EUR. Wer 
durch private Veräußerungsgeschäfte in einem 
Kalenderjahr einen Gewinn von weniger als  
1.000 EUR erzielt, muss diesen nicht versteuern.
Übernachtung in Lkw-Schlafkabinen: Berufskraft-
fahrer können zusätzlich zur Verpflegungs pau-
schale eine Pauschale für Übernachtungen in der 
Lkw-Schlafkabine steuerlich geltend machen. Diese 
steigt rückwirkend zum 01.01.2024 von 8 EUR auf  
9 EUR pro Übernachtung.
Privatnutzung von Elektroautos: Wer als Arbeit-
nehmer ein dienstliches Elektroauto ohne CO2-
Emissionen auch privat nutzen darf, muss effektiv 
nur 0,25 % des Bruttolistenpreises versteuern –  
statt 1,0 % bei Verbrennerautos. Bisher war dies 
aber nur bei Fahrzeugen mit einem Bruttolisten-
preis von höchstens 60.000 EUR möglich. Diese 
Grenze steigt nun auf 70.000 EUR und gilt für alle 
Elektro-Firmenwagen, die nach dem 31.12.2023 
angeschafft werden. Für Hybridfahrzeuge mit einer 
Mindestreichweite von 80 km gilt dasselbe.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 

22.03.2024

•

•
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Viele börsennotierte Arbeitgeber beteiligen ihre 
Beschäftigten über Mitarbeiteraktien am eigenen 
Unternehmen. Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Die Arbeitnehmer denken und handeln "unter-
nehmerischer" und identifizieren sich stärker mit 
ihrem Arbeitgeber. Je erfolgreicher das Unter-
nehmen, desto größer fällt zudem ihr Profit aus, was  
wiederum geeignet ist, die Motivation zu steigern.
Um die Aktienkultur unter den Beschäftigten in 
Deutschland zu fördern, hat der Gesetzgeber die 
steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeiter-
beteiligungen nun verbessert: Mit dem Zukunfts-
finanzierungsgesetz wurde der steuerfreie Höchst-

betrag für Mitarbeiteraktien zum 01.01.2024 von 
1.440 EUR auf 2.000 EUR je Mitarbeiter und Jahr 
an gehoben. Arbeitnehmer können also kostenlos 
oder verbilligt Aktien von ihrem Arbeitgeber beziehen 
und müssen den Vorteil erst (lohn-)versteuern, 
wenn er den Steuerfreibetrag übersteigt. Bezieht ein 
Arbeitnehmer beispielsweise Firmenaktien zum 
Preis von 50 EUR pro Stück, obwohl der Kurswert 
an der Börse bei 75 EUR liegt, entsteht bei ihm ein 
geldwerter Vorteil von 25 EUR pro Aktie. Durch den 
neuen Freibetrag wird in diesem Beispiel der Kauf  
von bis zu 80 Mitarbeiteraktien steuerfrei belassen.

Mitarbeiteraktien: Neuer Steuerfreibetrag liegt bei 2.000 EUR pro Jahr

2.3

2.4

Auch wenn in vielen Branchen das Homeoffice eine 
wichtige Rolle spielt, erwartet der Arbeitsmarkt eine 
gewisse Flexibilität. Manchmal ist allerdings die 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zu 
groß, um täglich zu pendeln. Dann ist es oft ein-
facher, eine Wohnung am Tätigkeitsort anzumieten. 
Deren Kosten sind bis zu einer gewissen Grenze 
als Werbungskosten berücksichtigungsfähig. Die 
spannende Frage ist: Wie groß muss die Entfernung 
zur Hauptwohnung sein? Das Finanzgericht Münster 
(FG) hatte in einem solchen Fall zu entscheiden.
Die Kläger sind Eheleute, die einen gemeinsamen 
Hausstand in S haben. Der Kläger ist seit August 
2018 Geschäftsführer der H GmbH & Co. KG in E. 
Die Entfernung zwischen der Wohnung in S und dem 
Arbeitsplatz in E beträgt 30 km. Im Februar 2020 
mietete der Kläger eine ca. 1 km von seiner Arbeits-
stätte entfernte Zweitwohnung in E an. Zuvor hatte 
er eine Ferienwohnung in D angemietet. Er machte  
unter anderem die Mietkosten in D und E, Umzugs-
kosten von D nach E sowie weitere in Verbindung 
mit diesen Wohnungen stehende Kosten geltend. 
Ihm stand im Übrigen ein Firmenwagen, auch für 
Privatfahrten, zur Verfügung. Die Besteuerung der 
Privatnutzung erfolgte nach der 1-%-Regelung.
Das Finanzamt erkannte die für eine doppelte Haus-
haltsführung geltend gemachten Kosten nicht an. 
Es sei dem Kläger zuzumuten, die Strecke zwischen 
Hauptwohnung und Tätigkeitsstätte täglich mit dem 

Pkw zurückzulegen. Auch die vor dem FG eingelegte 
Klage war nicht erfolgreich. Die Voraussetzungen 
einer doppelten Haushaltsführung lägen nicht vor. 
Nach Ansicht des Senats fallen der Ort des eigenen 
Hausstands und der Beschäftigungsort des Klägers 
nicht auseinander. Der Kläger könne seine Arbeits-
stätte in E von seinem ca. 30 km entfernten Haus-
stand in S aus mit dem Pkw ausweislich des Google-
Maps-Routenplaners im Berufsverkehr innerhalb  
von 50 bis 55 Minuten erreichen. Dies entspreche 
auch den Angaben des Klägers.
Da die üblichen Wegezeiten maßgeblich seien, sei 
nicht darauf abzustellen, dass die Fahrzeit nach 
Angaben des Klägers aufgrund von Baustellen 
zeit weise im Einzelfall länger gewesen sei. Außer -
halb des Berufsverkehrs betrage die Fahrzeit aus-
weislich des Google-Maps-Routenplaners lediglich  
ca. 30 Minuten. Darauf, wie lange man für die  
Strecke mit öffentlichen Verkehrsmitteln benötige, 
komme es nicht an. Denn tatsächlich habe der 
Kläger für sämtliche Fahrten, einschließlich der 
kurzen Strecke zwischen Zweitwohnung und Arbeits-
stätte, den Firmenwagen genutzt. Zudem habe er 
selbst vorgetragen, im Rahmen seiner Geschäfts-
führertätigkeit vor Ort auf das Fahrzeug angewiesen 
zu sein.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 06.02.2024 - 1 K 1448/22 E

Werbungskosten: Wenn die Entfernung für eine doppelte Haushaltsführung zu gering ist

ruhend zu stellen, so dass Einspruchsführer gleicher-
maßen von einer späteren, für sie günstigen Recht-
sprechung profitieren können.

Quelle: BFH, Beschl. v. 29.02.2024 - VI S 24/23
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Sollen im Jahr 2022 angeschaffte Wirtschaftsgüter 
einem Unternehmen zugeordnet werden, um den 
Vorsteuerabzug zu erhalten, so war die Frist hierfür 
nach jetzigem Stand am 02.10.2023 abgelaufen.  
Diese Frist hat das Finanzgericht Köln (FG) rechts-
kräftig ausgehebelt und damit eine rückwirkende 
Zuordnung zum Unternehmen bis zum 31.07.2024 
zugelassen. Die Zuordnungsentscheidung für einen 
gemischt genutzten Gegenstand kann auch im 
Rahmen der Jahreserklärung durch Geltendmachung 
des Vorsteuerabzugs erfolgen. Laut FG erfolgt die 
Dokumentation der Entscheidung immer noch zeit-
nah, wenn die Jahreserklärung innerhalb der gesetz-
lichen Abgabefrist beim Finanzamt eingeht.
Im Besprechungsfall hatte der Kläger im Jahr 2019 
eine Photovoltaikanlage erworben und mit einem 
Stromanbieter einen Einspeisevertrag geschlossen. 
Auf dem Kundendaten- und Inbetriebnahmeblatt  
war unter "Angaben zu der vom Anlagenbetreiber zu 
zahlenden Umsatzsteuer" angekreuzt, dass die Ein -
speisevergütung ohne Umsatzsteuer ausgezahlt wer-
den solle. Daher wurden dem Kläger ausweislich der 
vorliegenden Abrechnung für den gelieferten Strom 
Abschlagszahlungen ohne Umsatzsteuer berech net.
Aus der Abrechnung war zudem ersichtlich, dass 
der Kläger 66,33 % des von ihm erzeugten Stroms 
in das Netz eingespeist hatte. Umsatzsteuer- 
Vor anmeldungen gab er für das Jahr 2019 nicht 
ab. Durch die am 11.03.2021 eingereichte Umsatz-
steuer erklärung 2019 erfuhr das Finanzamt erstmals 

von dem Betrieb der Photovoltaikanlage. In dieser  
machte der Kläger die Vorsteuer aus dem Erwerb 
der Anlage geltend und erklärte steuerpflichtige 
Um sätze. Das Finanzamt ließ den Vorsteuerabzug  
jedoch unberücksichtigt, da die Entscheidung über  
die Zuordnung der Anlage zum Unternehmens ver-
mögen nicht rechtzeitig bis zum 31.07.2020 (gesetz-
liche Regelabgabefrist) erfolgt sei.
Die dagegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Das 
Finanzamt ging zu Unrecht davon aus, dass keine 
zeit nahe Dokumentation der Zuord nungs ent schei-
dung vorlag. Die Zuordnungs entscheidung des 
Unter nehmers sei grundsätzlich bei Anschaffung, 
Herstellung oder Einlage des Gegenstands zu treffen. 
Eine Absicht müsse nicht ausdrücklich mitgeteilt 
werden, sondern könne auch konkludent zum Aus-
druck kommen.
Objektiver Anhaltspunkt für eine ausdrückliche oder 
konkludente Zuordnung zum Unternehmen könne 
die Geltendmachung oder Nichtgeltendmachung 
des Vorsteuerabzugs sein. Hiernach sei im Streit fall 
durch Geltendmachung der Vorsteuer in der Umsatz-
steuererklärung die Zuordnung der Anlage zum 
Unternehmensvermögen hinreichend dokumentiert 
worden. Zudem sei die Dokumentation zeitnah 
erfolgt. Der steuerlich beratene Kläger habe seine 
Steuererklärung am 11.03.2021 und damit innerhalb 
der Abgabefrist eingereicht (Fristablauf 31.08.2021).

Quelle: FG Köln, Urt. v. 07.11.2023 - 8 K 2418/22, rkr.

Zeitpunkt der Zuordnungsentscheidung: Vorsteuerabzug für eine Photovoltaikanlage

Hinweis: 
Oftmals kann bei Mitarbeiterbeteiligungs pro gram-
men eine begrenzte Anzahl an Aktien um bis zu  
50 % verbilligt erworben werden, alternativ wird  
häufig eine bestimmte Anzahl an Gratisaktien aus-
gegeben, beispielsweise eine Gratisaktie für drei 
gekaufte Aktien. Mitunter wird beim Kauf auch ein 
fester Zuschuss pro Aktie oder ein prozentualer 
Zuschuss auf das eingesetzte Kapital des Mitarbeiters 
gezahlt.

Der Steuerfreibetrag darf nach wie vor nur auf 
Mit  arbeiteraktien angewandt werden, wenn alle 
Arbeit  nehmer das zugrunde liegende Beteiligungs-
programm nutzen konnten, die im Zeitpunkt der 
Bekanntgabe des Angebots ein Jahr oder länger 
ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienst-
verhältnis zum Unternehmen gestanden haben.

Quelle: Lohnsteuerhilfe Bayern e.V., Pressemitteilung v. 05.03.2024

Gebäudebewertung für Zwecke der Schenkungsteuer: Wie Geschossflächenzahl und Bodenrichtwert zusam-
menhängen

Wenn Sie ein Gebäude geschenkt bekommen, muss 
für die Berechnung der Schenkungsteuer der Wert 
des Gebäudes ermittelt werden. Für manche Grund-
stücke gibt es einen sogenannten Bodenrichtwert. 

Das ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens 
für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines 
abgegrenzten Gebiets. Ein wertbeeinflussender 
Faktor kann hierbei die Geschossflächenzahl (GFZ) 
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Private Haushalte können die Kosten für Hand-
werker, Haushaltshilfen, Gärtner usw. mit 20 % der 
anfallenden Lohnkosten von der tariflichen Einkom-
mensteuer abziehen. Das Finanzamt gewährt diesen 
Steuerbonus aber nur, wenn die Leistungen im Haus-
halt (samt Gartengrundstück) ausgeführt wurden.
Begrenzt ist der Bonus durch drei Höchstbeträge:

Minijobs im Privathaushalt werden vom Finanz-
amt mit einem Steuerbonus von 20 % der Lohn-
kosten gefördert. Pro Jahr lassen sich Minijob -
kosten von bis zu 2.550 EUR abrechnen, der  
Steuerbonus beträgt also höchstens 510 EUR pro 
Jahr. Haushaltsnah sind alle Tätigkeiten, die einen 
engen Bezug zum Haushalt aufweisen.
Kosten für haushaltsnahe Dienstleister, die "auf 
Lohnsteuerkarte" oder auf selbständiger Basis 
im Privathaushalt arbeiten, sind mit maximal  
20.000 EUR pro Jahr abziehbar, die maximal 
erzielbare Steuerersparnis beträgt hier somit  
4.000 EUR (d. h. 20 %).
Handwerkerlöhne lassen sich pro Jahr mit maxi-
mal 6.000 EUR abrechnen, der Steuerbonus ist 
auf 1.200 EUR pro Jahr (20 %) beschränkt. Das 
Finanzamt erkennt hier sämtliche handwerkliche 
Tätigkeiten an, die bei der Renovierung, Erhal-
tung oder Modernisierung im Haushalt anfallen. 

Unerheblich ist, ob die Arbeiten lediglich simples 
Heimwerkerwissen erfordern oder nur von Fach-
kräften ausgeführt werden können. Begünstigt 
sind beispielsweise die Kosten für Dachdecker, 
Installateure und Schornsteinfeger.

Wer den Steuerbonus für Gartenarbeiten abziehen 
will, sollte wissen, dass die Kosten für die reine 
Garten pflege als haushaltsnahe Dienstleistung unter 
den Höchstbetrag von 4.000 EUR fallen. Hierzu 
zählen beispielsweise die Kosten für Rasenmähen, 
Heckenschneiden, Unkrautjäten sowie Pflanzen- und 
Laubentfernung.
Wer hingegen seinen Garten um- oder neugestal ten 
lässt, kann die Kosten für die Gartenarbeiten nur als 
Handwerkerleistungen, begrenzt auf den Höchst be-
trag von 1.200 EUR, geltend machen. Das gilt auch, 
wenn beispielsweise Fachleute ein Carport bauen, 
Wege und Hof neu pflastern, einen Zaun errichten, 
die Terrasse erneuern oder den Garten umfangreich 
neu anlegen.
Abziehbar sind bei Gartenarbeiten neben den 
reinen Lohnkosten auch die anfallenden Fahrt- und 
Maschinenkosten sowie die Kosten für die Ent-
sorgung des Grünschnitts – alles einschließlich der 
darauf entfallenden Umsatzsteuer.

Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen: Wie Arbeiten im Garten steuerlich abgerechnet werden können

sein. Diese gibt das Verhältnis der Summe aller 
Geschossflächen eines Gebäudes zur Grund stücks-
fläche an. Im Streitfall war die bei Ermittlung des 
Bodenrichtwerts berücksichtigte GFZ aufgrund einer 
Änderung des Bebauungsplans nicht mehr zulässig. 
Das Finanzgericht München (FG) musste daher 
entscheiden, ob der Bodenrichtwert anzupassen ist.
A und B waren zu je 50 % Eigentümer eines Grund-
stücks. Dieses wurde im Jahr 1952 mit der damals 
zulässigen GFZ von 0,65 bebaut worden. Im Jahr 
2012 gab es einen neuen Bebauungsplan, nach 
dem nur noch eine GFZ von 0,4 zulässig war. Die 
Kläger erhielten von A und B jeweils ein Viertel 
des Objekts geschenkt. Für die Schenkungsteuer 
wurde der Grundbesitzwert des Objekts ermittelt 
und den Klägern zugerechnet. Die Wertermittlung 
erfolgte unter Anwendung des Sachwertverfahrens 
(Bodenrichtwert mal Grundstücksfläche). Der Gut-
achter ausschuss hatte einen Bodenrichtwert von 
1.700 EUR/qm bei einer GFZ von 0,5 ermittelt. Da 
das Gebäude jedoch mit einer GFZ von 0,65 bebaut  
war, errechnete das Finanzamt einen Bodenricht-
wert von 1.929,13 EUR/qm.

Die Klage hiergegen erwies sich als begründet. Das 
Finanzamt hatte zu Unrecht den vom Gutachter-
ausschuss ermittelten Bodenrichtwert an die auf 
dem Grundstück am Bewertungsstichtag tat säch-
lich gegebene GFZ von 0,65 angepasst. Der Boden-
richt wert kann nach Gerichtsmeinung nicht auf die 
am Bewertungsstichtag tatsächlich bestehende GFZ 
angepasst werden – auch dann nicht, wenn das 
Gebäude Bestandsschutz genießt. Vielmehr war der 
vom Gutachterausschuss ermittelte Bodenrichtwert 
mit einer GFZ von 0,5 auf eine GFZ von 0,4 anzu-
passen. Denn nach dem seit 2012 geltenden Be-
bauungs plan konnte das Objekt am Bewertungs stich-
tag höchstens mit einer GFZ von 0,4 bebaut werden.
Und nach dem Gesetz darf nur dann eine vom 
Bodenrichtwertgrundstück abweichende GFZ-Anpas-
sung erfolgen, wenn das zu bewertende Grundstück 
am Bewertungsstichtag auch tatsächlich mit dieser 
GFZ rechtlich zulässig hätte bebaut werden können. 
Das war hier aber nicht der Fall.

Quelle: FG München, Urt. v. 07.02.2024 - 4 K 1385/23, Rev. 

zugelassen
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Um grenzüberschreitende Steuerhinterziehung ein-
zu dämmen, haben die Finanzminister von 51 OECD-  
Partnerstaaten bereits im Jahr 2014 ein multi la te-
ra  les Abkommen über den automatischen Infor-
ma tionsaustausch in Steuersachen unterzeichnet. 
Dieses Abkommen definiert den globalen Standard 
für den automatischen Informationsaustausch über 
Finanzkonten (sog. Common Reporting Standard, 
CRS).

Hinweis: 
Das Abkommen wurde durch das Gesetz zum 
automatischen Austausch von Informationen über 
Finanzkonten in Steuersachen (FkAustG) in deut-
sches Recht umgesetzt.

Deutsche Finanzinstitute sind demnach verpflichtet, 
für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Daten  
zu erheben und alljährlich an das Bundeszentralamt 
für Steuern (BZSt) zu übermitteln, darunter den 
Namen des Kontoinhabers, seine Kontonummern 
und seine Konten- und Depotsalden zum Ende des 
jeweiligen Kalenderjahres. Die Daten werden vom 
BZSt dann bei entsprechendem Auslandsbezug an 

die CRS-Partnerstaaten weitergeleitet. Im Gegenzug 
erhält die deutsche Behörde von den Partnerstaaten 
die Daten zu ausländischen meldepflichtigen Konten, 
deren Inhaber in Deutschland ansässig sind.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass die Übermittlung von Kontoständen an das 
BZSt verfassungsgemäß ist. Geklagt hatten Eheleute 
aus Deutschland, die in der Schweiz ein Konto samt 
Depot geführt hatten. Die Schweizer Behörden 
hatten den Kontostand an das BZSt übermittelt, 
woraufhin die Eheleute beim Bundesministerium 
der Finanzen (vergeblich) die Löschung der Infor-
mationen beantragten. Sie sahen sich durch die 
Daten übermittlung in ihren Grundrechten verletzt.
Der BFH sah jedoch keinen Grundrechtsverstoß und 
erklärte, dass die Eheleute nicht in ihrem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung verletzt seien. 
Zwar wird durch die Daten über mittlung in dieses 
Recht eingegriffen, dies dient nach Auffassung der 
Bundesrichter jedoch dem verfassungslegitimen 
Zweck, die grenzüberschreitende Steuerhinter zie-
hung zu bekämpfen.

Quelle: BFH, Urt. v. 23.01.2024 - IX R 36/21

Auslandskonten: Übermittlung von Kontoständen an den deutschen Fiskus ist verfassungsgemäß

Hinweis: 
Der Steuerbonus für haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerleistungen wird vom Finanzamt nur 
gewährt, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung 
über die Leistungen vorhanden und die Bezahlung 
per Überweisung erfolgt ist. Barzahlung ist nicht 
erlaubt. Wird in einer Rechnung nur ein einheitlicher 
Rechnungsbetrag für Material und Lohn genannt, 

sollte der Auftraggeber vom Dienstleister zeitnah 
eine aufgeschlüsselte Rechnung verlangen, damit 
er seinen Steuerbonus für die Arbeitskosten nicht 
gefährdet.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 

18.03.2024

Widerruf eines Verbraucherdarlehensvertrags: Erhaltener Nutzungsersatz muss nicht versteuert werden

Gute Nachrichten für Kreditnehmer: Wird von ihnen 
ein Verbraucherdarlehensvertrag widerrufen und 
von der Bank rückabgewickelt, unterliegt der von 
der Bank gezahlte Nutzungsersatz nicht der Ein-
kommensteuer. Dies geht aus einem neuen Urteil  
des Bundesfinanzhofs (BFH) hervor.
Geklagt hatten Eheleute aus Nordrhein-Westfalen, 
die im Jahr 2008 einen Darlehensvertrag zur Finan-
zierung einer selbstgenutzten Wohnimmobilie ab ge-
schlossen hatten. Im Jahr 2016 widerriefen sie den 
Darlehensvertrag und verwiesen auf eine fehlerhafte 
Widerrufsbelehrung. Im Zuge eines zivilgericht-
lichen Vergleichs zahlte die Bank den Eheleuten  

einen Nutzungsersatz für die von ihnen bis zum 
Widerruf erbrachten Zins- und Tilgungsleistungen 
in Höhe von 14.500 EUR. Das Finanzamt besteuerte  
den Nutzungsersatz bei den Eheleuten als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen.
Der BFH lehnte eine Besteuerung jedoch ab und 
erklärte, dass der Nutzungsersatz kein steuerbarer 
Kapitalertrag sei. Die Rückabwicklung eines vom Dar-
lehensnehmer widerrufenen Darlehensvertrags voll  -
ziehe sich außerhalb der steuerbaren Erwerbs sphäre. 
Das Rückgewährschuldverhältnis sei ertragsteuer lich 
als Einheit zu behandeln, weshalb die einzelnen 
Ansprüche aus dem Rück gewähr schuld ver hältnis 



Einnahmen, die für eine Nutzungsüberlassung von 
mehr als fünf Jahren im Voraus bezogen werden, 
dürfen nach dem Einkommensteuergesetz gestreckt 
versteuert werden. Das heißt, der Zahlungsempfänger 
kann das Entgelt entweder sofort im Jahr des Zu-
flusses voll versteuern oder aber gleichmäßig über 
den Vorauszahlungszeitraum verteilen, so dass die 
Steuerlast erst schrittweise und zeitversetzt entsteht. 
Diese Regelung gilt beispielsweise für Entgelte, die 
ein Grundstückseigentümer für Erbbaurechte, Miet- 
und Pachtverhältnisse, Nießbrauch oder die Über -
lassung landwirtschaftlicher Flächen zwecks natur-
schutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen erhält.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun entschieden,  
dass eine gestreckte Versteuerung zwar nicht voraus-
setzt, dass im Zeitpunkt der Voraus zahlung bereits 
die genaue Zeitdauer der Nutzungsüberlassung 
ver einbart ist. Nach Gerichtsmeinung ist aber 
zumindest erforderlich, dass die Dauer der Nutzungs-
überlassung bestimmbar ist – beispielsweise im 
Wege einer Schätzung.
Geklagt hatte ein Landeigentümer, der einer GmbH 
landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung gestellt 
hatte, damit diese sogenannte Ökopunkte generieren 
konnte. Der Nutzungsvertrag wurde auf unbe stimm-
te Zeit geschlossen und konnte frühestens nach 
Ablauf von 30 Jahren ordentlich gekündigt wer den. 
Vor dem BFH begehrte der Eigentümer, die im 
Voraus bezogenen Vermietungsentgelte verteilt über 

einen Zeitraum von 20 Jahren versteuern zu dür fen. 
Das Finanzamt hingegen wollte die bezogenen Gelder 
direkt bei Erhalt (Zuflussprinzip) besteuern.
Der BFH lehnte die Verteilung der Zahlungen über  
eine Laufzeit von 20 Jahren mangels eines bestimm-
baren Vorauszahlungszeitraums ab. Sollen Ein nah-
men gleichmäßig über einen Vorauszahlungszeit-
raum verteilt werden, ist es nach Gerichtsmeinung 
"denknotwendig", dass ein solcher Zeitraum – 
zumindest per Schätzung − bestimmt werden kann. 
Dies konnte vorliegend nicht erfolgen, denn es fehlten 
objektive Anhaltspunkte, anhand derer sich ein Ende 
der Nutzungsüberlassung feststellen ließ. Aus dem 
vertraglich geregelten Mindestnutzungszeitraum 
von 30 Jahren ließ sich das voraussichtliche Ende 
nicht ableiten. Dass eine Kündigung nach Ablauf 
von 30 Jahren möglich ist, bedeutet nicht, dass eine 
Kündigung auch erfolgen wird.

Hinweis: 
Wollen Vermieter die zeitlich gestreckte Versteue-
rung ihrer vorausgezahlten Mietentgelte erreichen,  
sollten sie bei entsprechenden Vertragsgestaltungen 
darauf achten, dass sich die Dauer der Nutzungs-
überlassung aus den Vereinbarungen ableiten lässt. 
Der Urteilsfall zeigt, dass allein die Festlegung einer 
Mindestnutzungszeit hierfür nicht genügt.

Quelle: BFH, Urt. v. 12.12.2023 - IX R 18/22

13

Pflege von Angehörigen: Inanspruchnahme des Pflegepauschbetrags für gelegentliche Besuche?

Als Angehöriger einer pflegebedürftigen Person 
haben Sie möglicherweise Anspruch auf einen 
Pflegepauschbetrag. Dieser hängt vom Pflegegrad 
der zu pflegenden Person ab. Grundsätzlich können 
Sie erst ab Pflegegrad 2 einen Pflegepauschbetrag 
in der Einkommensteuererklärung geltend machen. 
Sie dürfen allerdings für die Pflege weder eine 
Pflegevergütung noch einen Ersatz für eigene 
Aufwendungen erhalten. Im Streitfall musste das 
Finanzgericht Sachsen (FG) entscheiden, ob der 

Kläger den Pflegepauschbetrag zu Recht geltend 
gemacht hatte.
Der Kläger machte in der Einkommensteuererklä-
rung 2022 einen Pflegepauschbetrag für seine 
Mutter geltend. Diese war seit dem 01.06.2021 
in einer Wohnung des betreuten Wohnens unter-
gebracht, in Pflegestufe 3 eingestuft und hatte einen 
Betreuungsvertrag mit einer Pflegeeinrichtung ab-
ge schlossen. Der Kläger besuchte seine Mutter im  
Jahr 2022 fünf Mal über mehrere Tage. Er unterstützte 

2.10

2.11

Vorauszahlungen für Nutzungsüberlassung: Gestreckte Versteuerung nur bei bestimmbarer Zeitdauer

auch nicht für sich betrachtet – im Sinne einer 
unfreiwilligen Kapitalüberlassung – Teil einer steuer-
baren erwerbsgerichteten Tätigkeit sein könn  ten. Es 
handelt sich auch nicht um sonstige Ein künfte, und 
zwar ebenfalls deshalb nicht, weil die bei der ge bo-

tenen Einheitsbetrachtung aus der Rück ab  wick  lung 
des Darlehensvertrags ver ein nahm ten Einzel   leistun-
gen nicht in der Erwerbssphäre ange fallen sind.

Quelle: BFH, Urt. v. 07.11.2023 - VIII R 7/21
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Abzug von Kinderbetreuungskosten: Getrenntlebende Eltern können sich auf Verfassungsbeschwerde berufen

Eltern können zwei Drittel ihrer Kinder betreuungs-
kosten (z. B. für Kita, Kinderkrippe oder Kinder -
garten) als Sonderausgaben in der Einkommen-
steuer erklä rung abrechnen (maximal 4.000 EUR pro  
Kind und Jahr).

Hinweis: 
Als Sonderausgaben absetzbar sind nur die Kosten  
für die reine Betreuung des Kindes. Nicht erfasst 
werden beispielsweise die Kosten für Verpflegung,  
für Ausflüge und für Sport-, Sprach- oder Musik-
unterricht. Weitere Voraussetzung für den Sonder-
ausgabenabzug ist, dass das Kind unter 14 Jahre alt 
ist, für die Aufwendungen eine Rechnung ausgestellt 
wurde und die Zahlung per Über weisung erfolgt  
ist. Es ist hingegen nicht erforderlich, dass die Eltern 
die Rechnung und den Zahlungsnachweis (Konto-
aus zug) direkt ihrer Einkommensteuererklärung 
beifügen. Sie müssen die Unterlagen lediglich auf 
Anforde rung des Finanzamts nachreichen.

Voraussetzung für den Abzug von Kinder betreuungs-
kosten ist, dass das Kind zum elterlichen Haushalt 
gehört, was in der Praxis in den meisten Fällen kein 
Problem darstellen dürfte. Bei getrenntlebenden 
Eltern kann allerdings nur derjenige Elternteil die 
Kosten abziehen, bei dem das Kind seinen gewöhn-
lichen Aufenthaltsort hat und der zugleich die Kosten 
getragen hat.
Ein getrenntlebender Steuerberater und Steuerzahler 
aus Thüringen ist kürzlich vor dem Bundesfinanzhof 
(BFH) mit dem Versuch gescheitert, das Kriterium 
der Haushaltszugehörigkeit zu Fall zu bringen. 
Seine Tochter hatte im Haushalt der Mutter gelebt 

und war dort betreut worden, er schuldete jedoch 
Barunterhalt (sog. Residenzmodell). Die Mutter hatte 
für den Besuch von Kindergarten und Schulhort rund  
600 EUR gezahlt, was ihr der Vater zur Hälfte  
erstattete. Vor dem BFH wollte er durchsetzen, 
dass er diesen Betrag als Kinderbetreuungskosten 
absetzen darf. Er machte geltend, dass die Haus-
haltszugehörigkeit des Kindes eine sachfremde, will-
kürliche Voraussetzung für den Abzug von Kinder-
betreuungskosten sei.
Der BFH erklärte jedoch, dass der Gesetzgeber den 
Steuerabzug an die Haushaltszugehörigkeit des 
Kindes anknüpfen dürfe, da dieses Kriterium auf 
einer zulässigen Typisierung beruhe. Der Vater fand 
sich mit diesem Urteil jedoch nicht ab und legte 
Verfassungsbeschwerde vor dem Bundes ver fassungs-
gericht (BVerfG) ein.

Hinweis: 
Getrenntlebende Elternteile, die Kinderbetreuungs-
kosten getragen haben, obwohl das Kind im Haus-
halt des Expartners lebt, sollten ihre Kinder be-
treuungs kosten in ihrer Einkommensteuererklärung  
geltend machen und gegen eine Ablehnung Ein-
spruch einlegen. Gleichzeitig sollten sie unter Hin-
weis auf das Verfahren beim BVerfG beantragen, dass 
ihr Einspruchsverfahren ruhend gestellt wird, bis 
die Entscheidung des BVerfG vorliegt. So bleibt ihr 
Fall zunächst verfahrensrechtlich offen, so dass sie 
später in eigener Sache von einem etwaigen positiven 
Richterspruch des BVerfG profitieren können.

Quelle: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH), Pressemitteilung v. 

04.03.2024

sie dort, indem er ihr bei der Körperpflege, dem  
An- und Auskleiden, den Mahlzeiten sowie beim 
Verlassen der Wohnung half. In der übrigen Zeit 
erledigte er für sie organisatorische Dinge. Den 
Pflegepauschbetrag gewährte ihm das Finanzamt 
jedoch nicht.
Die Klage vor dem FG war unbegründet. Für die 
Berücksichtigung als außergewöhnliche Belastung 
und die Inanspruchnahme eines Pflegepausch-
betrags muss der zeitliche Aufwand für die Pflege 
des Angehörigen mindestens 10 % des gesamten 

pflegerischen Zeitaufwands betragen. Ansonsten 
handelt es sich nicht um eine außergewöhnliche 
Belastung für den Steuerpflichtigen. Andernfalls 
könnten in vielen Fällen Familienbesuche, die mit 
Hilfeleistungen im Haushalt verbunden sind, als 
außergewöhnliche Belastung angenommen werden, 
die den Pflegepauschbetrag rechtfertigen würden. 
Dies widerspricht jedoch der Intention des Gesetz-
gebers.

Quelle: FG Sachsen, Urt. v. 24.01.2024 - 2 K 936/23
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Anpassung zum 01.07.2024: Renten steigen bundesweit einheitlich um 4,57 %

Gute Nachrichten für Ruheständler: Die Renten in 
den alten und neuen Bundesländern steigen zum 
01.07.2024 um 4,57 % an. Die Rentenanpassung 
liegt damit im dritten Jahr in Folge oberhalb von  
4 % – und damit deutlich über der Inflationsrate. 
Für eine Standardrente (durchschnittlicher Verdienst  
und 45 Beitragsjahre) bedeutet die Rentenanpas-
sung einen Anstieg um 77,40 EUR im Monat.

Hinweis: 
Nachdem im Jahr 2023 der aktuelle Rentenwert Ost 
aufgrund der höheren Lohnsteigerung in den neuen 
Bundesländern bereits den West-Wert erreicht hat, 
erfolgt die Anpassung der Renten nun zum ersten 
Mal bundeseinheitlich.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
weist darauf hin, dass die Anhebung durch den 
starken Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse mög-
lich wurde. Die für die Rentenanpassung relevante 
Lohnsteigerung beträgt 4,72 %. Sie basiert auf der 
vom Statistischen Bundesamt gemeldeten Lohn ent-
wicklung nach den Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen (VGR). Darüber hinaus wird die bei-
trags pflichtige Entgeltentwicklung der Versicherten 
berücksichtigt, die für die Einnahmesituation der 
gesetzlichen Rentenversicherung entscheidend ist. 
Neben der Lohnentwicklung wird bei der Anpas sung 
der Renten auch die Entwicklung des zahlen   mäßigen 
Verhältnisses von Rentenbeziehern zu Bei  trags zah-
lern berücksichtigt (sog. Nach haltigkeits faktor).

Quelle: BMAS, Pressemitteilung v. 19.03.2024
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10.07.  Umsatzsteuer
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

Zahlungsschonfrist: bis zum 15.07.2024. Diese Schon-

frist gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per 

Scheck. [* bei monatl icher Abführung für Juni 2024;  

bei viertel   jährlicher Abführung für das II. Quartal 2024]




